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oder eine in diesem Zeitpunkt anhängige Klage auf Löschung der Eintragung
der Marke sich nach der Teilung nur gegen einen der Teile der ursprünglichen
Eintragung richten würde.
(3) 1Wird die Gebühr nach dem Patentkostengesetz für das Teilungsver-

fahren nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Zugang der Teilungs-
erklärung gezahlt, so gilt dies als Verzicht auf die abgetrennte Eintragung.
2 Die Teilungserklärung kann nicht widerrufen werden.

§ 47 Schutzdauer und Verlängerung. (1) Die Schutzdauer einer einge-
tragenen Marke beginnt mit dem Anmeldetag (§ 33 Abs. 1) und endet nach
zehn Jahren am letzten Tag des Monats, der durch seine Benennung dem
Monat entspricht, in den der Anmeldetag fällt.
(2) Die Schutzdauer kann um jeweils zehn Jahre verlängert werden.
(3) Die Verlängerung der Schutzdauer wird dadurch bewirkt, daß eine

Verlängerungsgebühr und, falls die Verlängerung für Waren und Dienstleis-
tungen begehrt wird, die in mehr als drei Klassen der Klasseneinteilung von
Waren und Dienstleistungen fallen, für jede weitere Klasse eine Klassengebühr
gezahlt werden.
(4) 1 Beziehen sich die Gebühren nur auf einen Teil der Waren oder

Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Schutzdauer
nur für diese Waren oder Dienstleistungen verlängert. 2Werden lediglich die
erforderlichen Klassengebühren nicht gezahlt, so wird die Schutzdauer, soweit
nicht Satz 1 Anwendung findet, nur für die Klassen verlängert, für die die
gezahlten Gebühren ausreichen. 3 Besteht eine Leitklasse, so wird sie zunächst
berücksichtigt. 4 Im übrigen werden die Klassen in der Reihenfolge der
Klasseneinteilung berücksichtigt.
(5) 1 Die Verlängerung der Schutzdauer wird am Tag nach dem Ablauf der

Schutzdauer wirksam. 2 Sie wird in das Register eingetragen und veröffent-
licht.
(6) Wird die Schutzdauer nicht verlängert, so wird die Eintragung der

Marke mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer gelöscht.

Abschnitt 3. Verzicht, Verfall und Nichtigkeit; Löschungsverfahren

§ 48 Verzicht. (1) Auf Antrag des Inhabers der Marke wird die Eintragung
jederzeit für alle oder für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die
sie eingetragen ist, im Register gelöscht.
(2) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts an der Marke

eingetragen, so wird die Eintragung nur mit Zustimmung dieser Person
gelöscht.

§ 49 Verfall. (1) 1 Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen
Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb
eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt
worden ist. 2 Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht
werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Löschungs-
antrags eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder auf-
genommen worden ist. 3Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen
ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb
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von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags begonnen oder
wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitun-
gen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben,
nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß Antrag auf
Löschung gestellt werden könnte. 4Wird der Antrag auf Löschung nach § 53
Abs. 1 beim Patentamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei
Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Patentamt maßgeblich, wenn die Klage
auf Löschung nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung
der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.
(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag wegen Verfalls

gelöscht,
1. wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers
im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder
Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;

2. wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner
Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen
ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit
oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu
täuschen oder

3. wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraus-
setzungen erfüllt.
(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleis-

tungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für
diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht.

§ 50 Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse. (1) Die Eintra-
gung einer Marke wird auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie
entgegen §§ 3, 7 oder 8 eingetragen worden ist.
(2) 1 Ist die Marke entgegen §§ 3, 7 oder 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 eingetragen

worden, so kann die Eintragung nur gelöscht werden, wenn das Schutzhin-
dernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf
Löschung besteht. 2 Ist die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 einge-
tragen worden, so kann die Eintragung außerdem nur dann gelöscht werden,
wenn der Antrag auf Löschung innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der
Eintragung gestellt wird.
(3) Die Eintragung einer Marke kann von Amts wegen gelöscht werden,

wenn sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 eingetragen worden ist und
1. das Löschungsverfahren innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren seit
dem Tag der Eintragung eingeleitet wird,

2. das Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 9 auch noch im Zeitpunkt
der Entscheidung über die Löschung besteht und

3. die Eintragung ersichtlich entgegen den genannten Vorschriften vorgenom-
men worden ist.
(4) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienst-

leistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur
für diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht.

10 MarkenG § 50 Teil 3. Verfahren in Markenangelegenheiten
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§ 51 Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte. (1) Die Eintra-
gung einer Marke wird auf Klage wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn ihr ein
Recht im Sinne der §§ 9 bis 13 mit älterem Zeitrang entgegensteht.
(2) 1 Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älte-

rem Zeitrang nicht gelöscht werden, soweit der Inhaber der Marke mit
älterem Zeitrang die Benutzung der Marke mit jüngerem Zeitrang für die
Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, während eines
Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benut-
zung geduldet hat, es sei denn, daß die Anmeldung der Marke mit jüngerem
Zeitrang bösgläubig vorgenommen worden ist. 2 Das gleiche gilt für den
Inhaber eines Rechts mit älterem Zeitrang an einer durch Benutzung erwor-
benen Marke im Sinne des § 4 Nr. 2, an einer notorisch bekannten Marke im
Sinne des § 4 Nr. 3, an einer geschäftlichen Bezeichnung im Sinne des § 5
oder an einer Sortenbezeichnung im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4. 3 Die
Eintragung einer Marke kann ferner nicht gelöscht werden, wenn der Inhaber
eines der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte mit älterem Zeitrang der
Eintragung der Marke vor der Stellung des Antrags auf Löschung zugestimmt
hat.
(3) Die Eintragung kann aufgrund einer bekannten Marke oder einer

bekannten geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang nicht gelöscht
werden, wenn die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung an dem für den
Zeitrang der Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang maßgeblichen Tag
noch nicht im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 3, des § 14 Abs. 2 Nr. 3 oder des
§ 15 Abs. 3 bekannt war.
(4) Die Eintragung kann aufgrund der Eintragung einer Marke mit älterem

Zeitrang nicht gelöscht werden, wenn die Eintragung der Marke mit älterem
Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke mit jünge-
rem Zeitrang
1. wegen Verfalls nach § 49 oder
2. wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50
hätte gelöscht werden können.
(5) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienst-

leistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur
für diese Waren oder Dienstleistungen gelöscht.

§ 52 Wirkungen der Löschung wegen Verfalls oder Nichtigkeit.
(1) 1 Die Wirkungen der Eintragung einer Marke gelten in dem Umfang,

in dem die Eintragung wegen Verfalls gelöscht wird, als von dem Zeitpunkt
der Erhebung der Klage auf Löschung an nicht eingetreten. 2 In der Ent-
scheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer
der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.
(2) Die Wirkungen der Eintragung einer Marke gelten in dem Umfang, in

dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht
eingetreten.
(3) Vorbehaltlich der Vorschriften über den Ersatz des Schadens, der durch

fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Inhabers einer Marke verursacht
worden ist, sowie der Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung be-
rührt die Löschung der Eintragung der Marke nicht

Teil 3. Verfahren in Markenangelegenheiten §§ 51, 52 MarkenG 10



142

1. Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor der Entscheidung über
den Antrag auf Löschung rechtskräftig geworden und vollstreckt worden
sind, und

2. vor der Entscheidung über den Antrag auf Löschung geschlossene Verträge
insoweit, als sie vor dieser Entscheidung erfüllt worden sind. Es kann
jedoch verlangt werden, daß in Erfüllung des Vertrages gezahlte Beträge aus
Billigkeitsgründen insoweit zurückerstattet werden, wie die Umstände dies
rechtfertigen.

§ 53 Löschung durch das Patentamt wegen Verfalls. (1) Der Antrag auf
Löschung wegen Verfalls (§ 49) kann, unbeschadet des Rechts, den Antrag
durch Klage nach § 55 geltend zu machen, beim Patentamt gestellt werden.
(2) Das Patentamt unterrichtet den Inhaber der eingetragenen Marke über

den Antrag und fordert ihn auf, dem Patentamt mitzuteilen, ob er der
Löschung widerspricht.
(3) Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung nicht

innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Ein-
tragung gelöscht.
(4) Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung, teilt

das Patentamt dies dem Antragsteller mit und unterrichtet ihn darüber, daß
der Antrag auf Löschung durch Klage nach § 55 geltend zu machen ist.

§ 54 Löschungsverfahren vor dem Patentamt wegen absoluter
Schutzhindernisse. (1) 1 Der Antrag auf Löschung wegen absoluter Schutz-
hindernisse (§ 50) ist beim Patentamt zu stellen. 2 Der Antrag kann von jeder
Person gestellt werden.
(2) 1Wird ein Antrag auf Löschung gestellt oder wird ein Löschungsver-

fahren von Amts wegen eingeleitet, so unterrichtet das Patentamt den Inhaber
der eingetragenen Marke hierüber. 2Widerspricht er der Löschung nicht
innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, so wird die
Eintragung gelöscht. 3Widerspricht er der Löschung, so wird das Löschungs-
verfahren durchgeführt.

§ 55 Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten. (1) Die
Klage auf Löschung wegen Verfalls (§ 49) oder wegen des Bestehens älterer
Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen
Rechtsnachfolger zu richten.
(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:

1. in den Fällen des Antrags auf Löschung wegen Verfalls jede Person,
2. in den Fällen des Antrags auf Löschung wegen des Bestehens von Rechten
mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten
Rechte,

3. in den Fällen des Antrags auf Löschung wegen des Bestehens einer geo-
graphischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die
nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb1) zur
Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.

10 MarkenG §§ 53–55 Teil 3. Verfahren in Markenangelegenheiten
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(3) 1 Ist die Klage auf Löschung vom Inhaber einer eingetragenen Marke
mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten
nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung
der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit
mindestens fünf Jahren eingetragen ist. 2 Endet der Zeitraum von fünf Jahren
der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede
des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre
vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden
ist. 3War die Marke mit älterem Zeitrang am Tag der Veröffentlichung der
Eintragung der Marke mit jüngerem Zeitrang bereits seit mindestens fünf
Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nach-
zuweisen, daß die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag
nicht nach § 49 Abs. 1 hätte gelöscht werden können. 4 Bei der Entscheidung
werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die
Benutzung nachgewiesen worden ist.
(4) 1 Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der

Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder überge-
gangen, so ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechts-
nachfolger wirksam und vollstreckbar. 2 Für die Befugnis des Rechtsnach-
folgers, in den Rechtsstreit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der
Zivilprozeßordnung entsprechend.

Abschnitt 4. Allgemeine Vorschriften für das Verfahren vor dem
Patentamt

§ 56 Zuständigkeiten im Patentamt. (1) Im Patentamt werden zur
Durchführung der Verfahren in Markenangelegenheiten Markenstellen und
Markenabteilungen gebildet.
(2) 1 Die Markenstellen sind für die Prüfung von angemeldeten Marken

und für die Beschlußfassung im Eintragungsverfahren zuständig. 2 Die Auf-
gaben einer Markenstelle nimmt ein Mitglied des Patentamts (Prüfer) wahr.
3 Die Aufgaben können auch von einem Beamten des gehobenen Dienstes
oder von einem vergleichbaren Angestellten wahrgenommen werden. 4 Be-
amte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Angestellte sind jedoch nicht
befugt, eine Beeidigung anzuordnen, einen Eid abzunehmen oder ein Er-
suchen nach § 95 Abs. 2 an das Patentgericht zu richten.
(3) 1 Die Markenabteilungen sind für die Angelegenheiten zuständig, die

nicht in die Zuständigkeit der Markenstellen fallen. 2 Die Aufgaben einer
Markenabteilung werden in der Besetzung mit mindestens drei Mitgliedern
des Patentamts wahrgenommen. 3 Der Vorsitzende einer Markenabteilung
kann alle in die Zuständigkeit der Markenabteilung fallenden Angelegenhei-
ten mit Ausnahme der Entscheidung über die Löschung einer Marke nach
§ 54 allein bearbeiten oder diese Angelegenheiten einem Angehörigen der
Markenabteilung zur Bearbeitung übertragen.

§ 57 Ausschließung und Ablehnung. (1) Für die Ausschließung und Ab-
lehnung der Prüfer und der Mitglieder der Markenabteilungen sowie der mit
der Wahrnehmung von Angelegenheiten, die den Markenstellen oder den
Markenabteilungen obliegen, betrauten Beamten des gehobenen und mitt-
leren Dienstes oder Angestellten gelten die §§ 41 bis 44, 45 Abs. 2 Satz 2,

Teil 3. Verfahren in Markenangelegenheiten §§ 56, 57 MarkenG 10
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§§ 47 bis 49 der Zivilprozeßordnung über die Ausschließung und Ablehnung
der Gerichtspersonen entsprechend.
(2) Über das Ablehnungsgesuch entscheidet, soweit es einer Entscheidung

bedarf, eine Markenabteilung.

§ 58 Gutachten. (1) Das Patentamt ist verpflichtet, auf Ersuchen der Ge-
richte oder der Staatsanwaltschaften über Fragen, die angemeldete oder ein-
getragene Marken betreffen, Gutachten abzugeben, wenn in dem Verfahren
voneinander abweichende Gutachten mehrerer Sachverständiger vorliegen.
(2) Im übrigen ist das Patentamt nicht befugt, ohne Genehmigung des

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz außerhalb seines
gesetzlichen Aufgabenbereichs Beschlüsse zu fassen oder Gutachten abzuge-
ben.

§ 59 Ermittlung des Sachverhalts; rechtliches Gehör. (1) 1 Das Patent-
amt ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. 2 Es ist an das Vorbringen und
die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden.
(2) Soll die Entscheidung des Patentamts auf Umstände gestützt werden,

die dem Anmelder oder Inhaber der Marke oder einem anderen am Verfahren
Beteiligten noch nicht mitgeteilt waren, so ist ihm vorher Gelegenheit zu
geben, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu äußern.

§ 60 Ermittlungen; Anhörungen; Niederschrift. (1) Das Patentamt
kann jederzeit die Beteiligten laden und anhören, Zeugen, Sachverständige
und Beteiligte eidlich oder uneidlich vernehmen sowie andere zur Aufklä-
rung der Sache erforderliche Ermittlungen anstellen.
(2) 1 Bis zum Beschluß, mit dem das Verfahren abgeschlossen wird, ist der

Anmelder oder Inhaber der Marke oder ein anderer an dem Verfahren Betei-
ligter auf Antrag anzuhören, wenn dies sachdienlich ist. 2 Hält das Patentamt
die Anhörung nicht für sachdienlich, so weist es den Antrag zurück. 3 Der
Beschluß, durch den der Antrag zurückgewiesen wird, ist selbständig nicht
anfechtbar.
(3) 1 Über die Anhörungen und Vernehmungen ist eine Niederschrift zu

fertigen, die den wesentlichen Gang der Verhandlung wiedergeben und die
rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthalten soll. 2 Die §§ 160a,
162 und 163 der Zivilprozeßordnung sind entsprechend anzuwenden. 3 Die
Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift.

§ 61 Beschlüsse; Rechtsmittelbelehrung. (1) 1 Die Beschlüsse des Deut-
schen Patent- und Markenamts sind, auch wenn sie nach Satz 3 verkündet
worden sind, zu begründen und den Beteiligten von Amts wegen in Abschrift
zuzustellen; eine Beglaubigung der Abschrift ist nicht erforderlich. 2 Ausfer-
tigungen werden nur auf Antrag eines Beteiligten und nur in Papierform
erteilt. 3 Falls eine Anhörung stattgefunden hat, können sie auch am Ende der
Anhörung verkündet werden. 4 Einer Begründung bedarf es nicht, wenn am
Verfahren nur der Anmelder oder Inhaber der Marke beteiligt ist und seinem
Antrag stattgegeben wird.
(2) 1Mit Zustellung des Beschlusses sind die Beteiligten über das Rechts-

mittel, das gegen den Beschluss gegeben ist, über die Stelle, bei der das

10 MarkenG §§ 58–61 Teil 3. Verfahren in Markenangelegenheiten
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Rechtsmittel einzulegen ist, über die Rechtsmittelfrist und, sofern für das
Rechtsmittel eine Gebühr nach dem Patentkostengesetz zu zahlen ist, über
die Gebühr zu belehren. 2 Die Frist für das Rechtsmittel beginnt nur zu
laufen, wenn die Beteiligten nach Satz 1 belehrt worden sind. 3 Ist die Be-
lehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechts-
mittels nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung des Beschlusses zulässig,
außer wenn der Beteiligte schriftlich dahingehend belehrt worden ist, daß ein
Rechtsmittel nicht gegeben sei. 4 § 91 ist entsprechend anzuwenden. 5 Die
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für den Rechtsbehelf der Erinnerung nach
§ 64.

§ 62 Akteneinsicht; Registereinsicht. (1) Das Patentamt gewährt auf
Antrag Einsicht in die Akten von Anmeldungen von Marken, wenn ein
berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird.
(2) Nach der Eintragung der Marke wird Einsicht in die Akten der einge-

tragenen Marke gewährt.
(3) Die Einsicht in die Akten nach Absatz 2 kann bei elektronisch geführ-

ten Akten auch über das Internet gewährt werden.
(4) Die Akteneinsicht nach den Absätzen 1 bis 3 ist ausgeschlossen, soweit

eine Rechtsvorschrift entgegensteht oder soweit das schutzwürdige Interesse
des Betroffenen im Sinne des § 3 Absatz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes
offensichtlich überwiegt.
(5) Die Einsicht in das Register steht jeder Person frei.

§ 63 Kosten der Verfahren. (1) 1 Sind an dem Verfahren mehrere Personen
beteiligt, so kann das Patentamt in der Entscheidung bestimmen, daß die
Kosten des Verfahrens einschließlich der Auslagen des Patentamts und der den
Beteiligten erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wah-
rung der Ansprüche und Rechte notwendig waren, einem Beteiligten ganz
oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. 2 Die Be-
stimmung kann auch getroffen werden, wenn der Beteiligte die Erinnerung,
die Anmeldung der Marke, den Widerspruch oder den Antrag auf Löschung
ganz oder teilweise zurücknimmt oder wenn die Eintragung der Marke
wegen Verzichts oder wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer ganz oder
teilweise im Register gelöscht wird. 3 Soweit eine Bestimmung über die
Kosten nicht getroffen wird, trägt jeder Beteiligte die ihm erwachsenen
Kosten selbst.
(2) 1Wenn eine Entscheidung nach Absatz 1 ergeht, setzt das Deutsche

Patent- und Markenamt den Gegenstandswert fest; § 23 Absatz 3 Satz 2 und
§ 33 Absatz 1 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes gelten entsprechend.
2 Der Beschluss über den Gegenstandswert kann mit der Entscheidung nach
Absatz 1 verbunden werden.
(3) Das Patentamt kann anordnen, dass die Gebühr nach dem Patentkos-

tengesetz für die beschleunigte Prüfung, für das Widerspruchs- oder das
Löschungsverfahren ganz oder teilweise zurückgezahlt wird, wenn dies der
Billigkeit entspricht.
(4) 1 Der Betrag der zu erstattenden Kosten wird auf Antrag durch das

Patentamt festgesetzt. 2 Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das
Kostenfestsetzungsverfahren (§§ 103 bis 107) und die Zwangsvollstreckung
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aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen (§§ 724 bis 802) sind entsprechend an-
zuwenden. 3 An die Stelle der Erinnerung tritt die Beschwerde gegen den
Kostenfestsetzungsbeschluß. 4 § 66 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die
Beschwerde innerhalb von zwei Wochen einzulegen ist. 5 Die vollstreckbare
Ausfertigung wird vom Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Patent-
gerichts erteilt.

§ 64 Erinnerung. (1) 1 Gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der
Markenabteilungen, die von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder
einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden sind, findet die Erinne-
rung statt. 2 Die Erinnerung hat aufschiebende Wirkung.
(2) Die Erinnerung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Pa-

tentamt einzulegen.
(3) 1 Erachtet der Beamte oder Angestellte, dessen Beschluß angefochten

wird, die Erinnerung für begründet, so hat er ihr abzuhelfen. 2 Dies gilt nicht,
wenn dem Erinnerungsführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter
gegenübersteht.
(4) Über die Erinnerung entscheidet ein Mitglied des Patentamts durch

Beschluß.
(5) Die Markenstelle oder die Markenabteilung kann anordnen, dass die

Gebühr nach dem Patentkostengesetz für die Erinnerung ganz oder teilweise
zurückgezahlt wird.
(6) 1 Anstelle der Erinnerung kann die Beschwerde nach § 66 eingelegt

werden. 2 Ist in einem Verfahren, an dem mehrere Personen beteiligt sind,
gegen einen Beschluss von einem Beteiligten Erinnerung und von einem
anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden, so kann der Erinnerungs-
führer ebenfalls Beschwerde einlegen. 3Wird die Beschwerde des Erinne-
rungsführers nicht innerhalb eines Monats nach Zustellung der Beschwerde
des anderen Beteiligten gemäß § 66 Abs. 4 Satz 2 eingelegt, so gilt seine
Erinnerung als zurückgenommen.
(7) 1Nach Einlegung einer Beschwerde nach Absatz 6 Satz 2 oder nach

§ 66 Abs. 3 kann über eine Erinnerung nicht mehr entschieden werden. 2 Ei-
ne gleichwohl danach erlassene Erinnerungsentscheidung ist gegenstandslos.

§ 64a Kostenregelungen im Verfahren vor dem Patentamt. Im Ver-
fahren vor dem Patentamt gilt für die Kosten das Patentkostengesetz.

§ 65 Rechtsverordnungsermächtigung. (1) Das Bundesministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung1)
ohne Zustimmung des Bundesrates
1. die Einrichtung und den Geschäftsgang sowie die Form des Verfahrens in

Markenangelegenheiten zu regeln, soweit nicht durch Gesetz Bestim-
mungen darüber getroffen sind,

2. weitere Erfordernisse für die Anmeldung von Marken zu bestimmen,
3. die Klasseneinteilung von Waren und Dienstleistungen festzulegen,
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1) Siehe die VO zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung – MarkenV) (Nr. 11).


